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Massnahmennummer:  

 (ab 2006 Nachfolgeregelung der IHK geprüften Werkschutzfachkraft) (GSSK) 

Anmerkung: 

Warum sollten Sie sich zur "Schutz- und Sicherheitskraft" fortbilden? 

Personen, die bereits im Bewachungsgewerbe, im Sicherheitsdienst oder im 
Wachschutz tätig sind und dort Erfahrungen sammeln konnten, bietet diese 
Fortbildung die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. 

Welches Ziel hat die Fortbildung zum/zur " Gepr. Schutz- und Sicherheitskraft "? 

Beschreibung: 

Die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft ist die Nachfolgeregelung der bis 
2005 IHK geprüften Werkschutzfachkraft. 

Die bisherigen klassischen Ausbildungsinhalte der geprüften 
Werkschutzfachkraft (Teil I bis Teil IV) wurden den heutigen Sicherheits-
Anforderungen und Kundenwünschen angepasst und inhaltlich erheblich 
erweitert. 

Vollkommen neu sind auch die themenübergreifenden Prüfungsaufgaben, 
welche sich an den Bedarf des Sicherheitsgewerbes orientieren. 

 

Zielgruppe: 

 Mitarbeiter aus dem Bereich Schutz- und Sicherheit 
 Mitarbeiter privater Sicherheitsdienstleister 

 Sicherheitsmitarbeiter in Wirtschaftsunternehmen 
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Zulassungsvoraussetzung: 

 Eine mit  Erfolg abgeschlossene Ausbildung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf und eine weitere 
Berufspraxis von mindestens zwei Jahren im 
Sicherheitsbereich 

oder 

 eine mindestens fünfjährige Berufspraxis, wovon 
mindestens drei Jahre in der Sicherheitswirtschaft 
abgeleistet sein müssen 

und 

 ein Mindestalter von 24 Jahren  
 

und 
und 

 
 die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Lehrgang (nicht älter als 

24 Monate) 
 

Empfehlung:  

Lassen Sie Ihre Zulassungsvoraussetzung von der IHK vorher     
prüfen.  
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Schulungs- und Ausbildungsinhalte: 

Wie bei der bisherigen geprüften Schutz und Sicherheitskraft (GSSK) gliedern 
sich die Schulungs- und Ausbildungsinhalte in vier Module.  

Der DIHK Rahmenstoffplan gilt entsprechend. 

Modul I S.u.S.Kraft (neu) 

 entspricht Werkschutzfachkraft  I und II (alt) - 

 Rechts- und aufgabenbezogenes Handeln  
 Teil 1 = 40 UE    Rechtskunde(gem. Rahmenstoffplan) 
 Teil 2 = 40 UE  Dienstkunde (gem. Rahmenstoffplan) 

Modul II S.u.S. Kraft (neu) 

 entspricht Werkschutzfachkraft III alt 

 Gefahrenabwehr sowie Einsatz von Schutz und 
Sicherheitstechnik 

 Brandschutz und sonstige Notfallmaßnahmen 
 Arbeits- Gesundheits- und Umweltschutz 
 

 Einsatz von Schutz- und Sicherheitstechnik 
 Beinhaltet die Personalqualifikationen NSL-Fachkraft und 
Interventionsfachkraft gem. VdS  2153 und 2172 

 Gefahrenabwehr sowie Einsatz von Schutz und 
Sicherheitstechnik 

 Brandschutz und sonstige Notfallmaßnahmen 
 Arbeits- Gesundheits- und Umweltschutz 
 Einsatz von Schutz- und Sicherheitstechnik 
 Beinhaltet die Personalqualifikationen NSL-Fachkraft und 
Interventionsfachkraft gem. VdS  2153 und 2172 

Insgesamt  40  UE  ( gem. Rahmenstoffplan) 
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Modul III S.u.S. Kraft (neu) 

 entspricht Werkschutzfachkraft IV  alt 

 Sicherheits- und serviceorientiertes Verhalten und Handeln 
 Situationsbeurteilung und -bewältigung 
 Kommunikation 
 Kunden- und Serviceorientierung 
 Grundsätze der Zusammenarbeit im Team 

Insgesamt 40 UE ( gem. Rahmenstoffplan) 

Modul IV S.u.S. Kraft (neu) 

 Entspricht Werkschutzfachkraft V  alt 

 Repetition  und Prüfungsvorbereitung 
 Recht /Dienstkunde 
 Kunden- und Serviceorientierung/ Kommunikation 
 Arbeits- Gesundheits- und Umweltschutz 
 Grundlagen DIN 77200 
 Zusammenarbeit 

Insgesamt 40 UE (Rep. I – IV bedarfangepasst) 
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Variante I:         1X die Woche  Mittwochs in der Prüfungswoche sind es 3 Tage 
       am Stück, Montag bis Mittwoch und Donnerstag Prüfung  

 Beginn wäre der Mittwoch der 24.10.2018 

 

24.10.2018 

31.10.2018 

07.11.2018 

14.11.2018 

21.11.2018 

28.11.2018 

05.12.2018 

12.12.2018 

19.12.2018 

02.01.2019 

09.01.2019 

16.01.2019 

23.01.2019 

30.01.2019 

06.02.2019 

13.02.2019 

20.02.2019 

27.02.2019 
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letzte Woche  

Dienstag    05.03.2019 

Mittwoch    06.03.2019 

Donnerstag 07.03.2019 

Freitag  Prüfung am 08.03.2019   
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Methode: 

Eine abwechslungsreiche mit modernen Medien und Methoden durchgeführte 
Unterrichtung wird garantiert. 

Die Schulungsteilnehmer werden aktiv eingebunden und nach jedem 
Lernabschnitt erfolgen Lernerfolgskontrollen. 

Im Vordergrund stehen ganzheitliche Betrachtungen der beruflichen Praxis 
und des Erlernten. 

Prüfungsablauf: 

Die Prüfung besteht aus: 

 1. einer  schriftlichen Prüfung  (Rechtskunde und Dienstkunde) 

und 

 2. einer mündlichen Prüfung ( Fachgespräch ca. 30- 40 Minuten)  

Termine: 

  Prüfungstermine der IHK: 

  Frühjahr  08.03.2019 

 

Anmeldeschluss  Frühjahr: 2. Januar 2019 bei der jeweiligen IHK  

Schulungsorte des Ma- Hei- Teams: 

Köln, Hürth,   

 

Ausbildungs- und Schulungstermine: 

  In Absprache mit der Teamleitung 

Die Schulung wird in Tagesform in Absprache zeitnah 21 Tage vor der Prüfung 
gelegt. Die Wochenendform dementsprechend früher 
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Dozenten/ Referenten: 

Die Unterrichtungen werden von kompetente und prüfungs-
erfahrenen Fachreferenten von Behörden und der Sicherheits-
Wirtschaft mit mehrjähriger Erfahrung in der Erwachsenenbildung 
und beruflichen Praxis durchgeführt. 

Weitere Unterstützung durch uns: 

 Gerne sind wir Ihnen bei den IHK-Anmeldungen behilflich. 

  Hierzu benötigen wir folgende Unterlagen: 

 Tabellarischer Lebenslauf 
 Gesellen- oder Facharbeiterbriefe 
 Sämtliche  Arbeitszeugnisse 
 Zwischenzeugnisse 
 Sonstige Qualifikationsnachweise 

Förderungen: 

Da wir eine zertifizierte Bildungseinrichtungen sind und diese 
Schulungs-Maßnahme mit Maßnahmennummer bei der ARGE 
eingetragen ist, haben Sie Förderungsmöglichkeiten durch 
Bildungsgutschein oder Bildungsschecks. 

Näheres erfahren sie bei uns 

Kosten: Schulung:    1100.-€ 

 IHK-Prüfungsgebühr:                  300.00€ 

 Fachliteratur                                    70.-€  wird von uns 
mitbestellt  
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Fachliteratur: 

 Empfohlen wird der Leitfaden „ Geprüfte Schutz und Sicherheitskraft“ 

 Secumedia Verlag 

 

 

Anfragen an: Ma-Hei-Team 

    M. Heinrichs/ M. Schwarz 

    Tel. 0174 9207971  

      

    Email: blacky@ma-hei-team.de   

Homepage:  www.mondev.eu 
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Name 

 

Vorname 

Geburtsdatum 

 

Geburtsort 

Anschrift: 

Wohnort 

 

Straße 

Tel. 

Fax 

E-Mail 

Firma 

 

Firmenanschrift 

Tel. 

Fax 

E-Mail 

Rechnung an: 

Firma 

 

Teilnehmer 

sonstiges 
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Hiermit melde ich mich unter Anerkennung der beigefügten 
Teilnahmebedingungen zur oben genannten Veranstaltung an. 

 

Ort, Datum 

 

Unterschrift, Firmenstempel 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich bei dem Ma-Hei Team. 

Da s Ma-Hei Team wird vertreten durch Manfred Heinrichs, Fritz Erler Ring 25, 
52457 Aldenhoven. 

Der Vertrag kommt mit der Anmeldebestätigung durch das Ma-Hei Team 
zustande. 

Mit der Anmeldung erkennt der Vertragspartner die Teilnahmebedingungen 
an. 

Zahlungsbedingungen: 

Das Entgelt für die Veranstaltung ist, wenn nicht anders vereinbart, 14 Tage 
vor Seminarbeginn zu entrichten (Vorkasse ist erforderlich). 

IHK Prüfungsgebühren trägt der Teilnehmer selbst. 
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Rücktritt und Kündigung: 

Der Vertragspartner kann bis zu 14 Tagen vor Veranstaltung ohne Angabe von 
Gründen vom Vertrag zurücktreten. 

Die Abmeldung muß schriftlich erfolgen. 

Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Falle zurückerstattet. 

Bei später eingehenden Rücktritten ist eine Kostenpauschale von 50% zu 
zahlen. 

Die Pauschale entfällt wenn ein Ersatzteilnehmer benannt wird. 

Mit Beginn des Veranstaltungstages ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. 

Erscheint ein gemeldeter Teilnehmer nicht, ist das Entgelt in voller Höhe zu 
zahlen. 

Die Nichtinanspruchnahme einzelner Veranstaltungsteile berechtigt nicht zur 
Ermäßigung des Rechnungsbetrages. 

Bei Lehrgängen, die länger als 6 Monate dauern, hat der Vertragspartner 
erstmalig die Möglichkeit, mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende der ersten 
6 Monate zu kündigen, danach jeweils zum Ende der nächsten drei Monate. 

Das Entgelt richtet sich in diesen Fällen anteilig nach Vertragslaufzeit. 

Widerrufbelehrung: 

Soweit der Vertragspartner Verbraucher ist, kann er seine Vertragserklärung 
innerhalb von 2 Wochen ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, 
Fax) widerrufen. 
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Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. 

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an: Ma-Hei Team Manfred Heinrichs, Fritz Erler 
Ring 25, 52457 Aldenhoven. 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits erhaltenen 
Leistungen zurückzugewähren. 

Das Widerspruchsrecht erlischt vorzeitig, wenn das Ma-Hei Team mit der 
Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Vertragspartners vor Ende der Widerspruchsfrist begonnen oder der 
Vertragspartner dies selbst veranlasst hat. 

Der Vertragspartner stimmt hiermit der Leistungserbringung zu dem Termin 
zu, der im Programm genannt ist.  

Ende der Widerspruchsbelehrung 

 

Absage: 

Das Ma-Hei Team ist berechtigt, Lehrveranstaltungen abzusagen, wenn eine 
von dem Ma-Hei Team festgelegte Mindesteilnehmerzahl nicht erreicht wird. 

Bereits gezahlte Gelder werden erstattet. 

Weitergehende Ansprüche kann der Vertragspartner nicht geltend machen. 

 

Änderungen: 
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Das Ma-Hei Team behält sich vor, Dozenten/‘Referenten zu wechseln oder 
den Veranstaltungsverlauf zu ändern, soweit dies dem Vertragspartner 
zumutbar ist. 

Der Vertragspartner kann daraus keine Ansprüche, zum Beispiel auf Rücktritt 
vom Vertrag oder Minderung des Entgelts, ableiten. 

Datenerfassung: 

Der Vertragspartner erklärt sich mit der Anmeldung damit einverstanden, 
dass seine persönlichen Daten für die Veranstaltungs- und 
Prüfungsabwicklung sowie spätere Teilnehmerinformation gespeichert 
werden. 

 

Stand: 01.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


